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Vorwort

Das vorliegende Gleichstellungskonzept der Katholischen hoch-

schule für Sozialwesen Berlin (KhSB) wurde in enger Kooperation 

zwischen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragter, hochschul-

leitung, Frauenrat und Akademischem Senat erarbeitet und in 

verschiedenen Gremien unter Mitwirkung aller Mitgliedsgruppen 

diskutiert und weiterentwickelt. Zusätzlich wurde im Vorfeld eine 

Befragung aller hochschulmitglieder zum thema Geschlechter-

gleichstellung durchgeführt und ausgewertet. 

Das Konzept wurde im Frauenrat am 02.12.2013 und in der 

Kommission für lehre und Studium (insbesondere Kapitel 2.4) 

am 08.01.2014 beraten. Der Akademische Senat hat das Gleich-

stellungskonzept am 10.03.2014 beraten und beschlossen. Die 

Beschlussfassung ist am 01.07.2014 im Kuratorium erfolgt.

Die Katholische hochschule für Sozialwesen Berlin (KhSB) nahm 

im Frühjahr 2014 mit diesem Gleichstellungskonzept an der zwei-

ten Begutachtungsrunde des Professorinnen-Programms des Bun-

des und der länder teil. Von 60 eingereichten Konzepten wurden 

45	mit	der	Begründung	positiv	evaluiert,	dass	diese	„durch	ihre	

durchgängigen und verbindlichen chancengerechten Strukturen 

überzeugen“. Über das Konzept der KhSB hieß es u. a. im Bericht: 

„Die	Hochschule	hat	ein	sehr	klares	und	präzise	formuliertes	

Gleichstellungskonzept vorgelegt. Analysen und Begründungen 

sind schlüssig. Besonders hervorzuheben sind die Situations- und 

Defizitanalyse	sowie	das	Maßnahmepaket.	In	der	Situations-	

Defizitanalyse	werden	Stärken	und	Schwächen	präzise	dargestellt	

und bilden die Grundlage für die herleitung der Maßnahmen. 

Die Maßnahmen erstrecken sich über das gesamte Spektrum und 

spiegeln	die	Reflexion	der	Situation,	könnten	jedoch	fokussierter	

sein. neue Maßnahmen ergeben jeweils eine sinnvolle ergänzung 

vorhandener initiativen, die Verantwortlichen werden benannt.“ 

Die Katholische hochschule für Sozialwesen Berlin ist damit die 

erste kirchliche hochschule Deutschlands mit einer positiven 

evaluierung im Rahmen dieser Programmlinie.

Gleichstellung ist an der KhSB nicht nur in Bezug auf Geschlecht 

ein wichtiges thema und Anliegen, sondern auch im hinblick auf 

weitere Kategorien sozialer Differenz und Ungleichheit, wie z. B. 

ethnizität, nationalität, Religionszughörigkeit, soziale lage, Alter, 

Behinderung etc. Das thema Diversität und Vielfalt soll in einem 

gesonderten Konzept erarbeitet oder später in dieses Gleichstel-

lungskonzept eingearbeitet werden. 

Vorgesehen ist die Beantragung einer Regelprofessur (01.03.2014 

-	2017)	und	einer	vorgezogenen	Nachfolgeberufung	(01.04.2015	

- 2017) über das Professorinnenprogramm ii.
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1. DIe KatholIsche hochschule 
    für sozIalwesen BerlIn (KhsB)

1.1  ProfIl unD stuDIenanGeBot

Die Katholische hochschule für Sozialwesen Berlin ist eine 

staatlich anerkannte hochschule in kirchlicher trägerschaft des 

erzbistums Berlin. Die KhSB wurde 1991 gegründet und hat 

ihren Sitz im Ostteil von Berlin. Mit rund 1.400 Studierenden und 

96 Mitarbeiter_innen bietet sie einen über schaubaren Studien-

betrieb und eine persönliche lernatmosphäre, die durch eine 

diskursfreudige, kritische und weltanschaulich offene lernkultur 

gekennzeichnet ist. Gemäß der Verfassung steht die KhSB in 

der tradition der 1917 gegründeten sozialen Frauenschule des 

Katholischen Deut schen Frauenbundes Berlin und späteren, bis 

1971 bestehenden helene-Weber-Akademie. Die KhSB sieht sich 

dieser	Tradition	und	somit	der	Förderung,	Bildung	und	Qualifika-

tion	von	Frauen	verpflichtet.	

Die KhSB bietet ein breites Spektrum an Studiengängen, 

Weiterbildungsangeboten und ange wandter Forschung für den 

Bildungs-, Sozial-und Gesundheitsbereich an. Das Studienange-

bot umfasst acht Bachelor- und fünf Masterstudiengänge, die 

z. t. berufsbegleitend angeboten wer den.1 Der Bildungsauftrag 

der KhSB wirkt über den binnenkirchlichen Raum hinaus in die 

Gesell schaft hinein. Als kirchliche hochschule mit anwendungs-

bezogener Orientierung sieht es die KhSB als ihre Aufgabe 

an, die gesellschaftlichen Verhältnisse kritisch zu analysieren 

und soziale Gerechtigkeit zu befördern. eine übergreifende 

Perspektive aller Studienangebote ist die theolo gisch-ethische 

Reflexion	sozialprofessionellen	Handelns	und	der	Bezug	auf	

Menschenrechte. Deshalb orientiert sich die KhSB am Konzept 

der inklusion, das die gleichberechtigte teilhabe und teilgabe 

aller Menschen an den politischen, rechtlichen, sozialen und 

kulturellen Strukturen und Aktivitäten anstrebt. Dazu gehören 

insbesondere die Förderung von Geschlechtergleichstellung und 

Chancengleichheit bzw. der Abbau gesellschaftlicher Benach-

teiligungen innerhalb wie außerhalb der hochschule. in der 

Präambel	der	Verfassung	der	KHSB	heißt	es	dazu:	„Das	christ-

liche	Menschenbild	umfasst	auch	die	Verpflichtung,	Frauen	und	

Männern die gleichen Rechte in allen Bereichen der hochschule 

zu sichern.“2

1.2  GleIchstellunG an Der KhsB

An der KhSB nimmt das thema Gleichstellung der Geschlechter, 

verbunden mit der Umsetzung gleichstellungspolitischer Ziele, 

einen traditionell hohen Stellenwert ein. Die integration von 

Frau enförderung, Chancengleichheit und Familienfreundlichkeit 

in eine Grundordnung, die zurzeit erar beitet wird, sowie in 

Konzepte,	Richtlinien	und	Profil	der	Hochschule	wird	intensiv	

diskutiert und mittlerweile auf vielen ebenen erfolgreich 

umgesetzt. Das große interesse an geschlechter- und gleich-
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stellungsbezogenen themen, gekoppelt mit einer deutlichen 

Befürwortung gleichstellungspo litischer Maßnahmen, bele-

gen auch die Umfragewerte der im Vorfeld der erarbeitung 

des Gleich stellungskonzepts vom Frauenrat initiierten Online-

Befragung,	an	der	sich	514	Personen	aus	allen	Mitglieds-

gruppen beteiligt und ihre ideen zur Umsetzung eingebracht 

haben (vgl. Kap. 2.6). 

im Bereich von Forschung und lehre sind die themen Gender 

und Gleichstellung an der KhSB seit langem etabliert (z. B. 

durch den seit 1997 bestehenden Studienschwerpunkt 

„Geschlechter	bewusste	Soziale	Arbeit“	und	diverse	For-

schungsprojekte, vgl. Kap. 2.4). nachwuchswissenschaft-

lerinnen werden an der KhSB (z. B. im Rahmen eines Promo-

tionskollegs, vgl. Kap. 2.2) gezielt gefördert und Gleichstel-

lungsfragen in den Gremien der akademischen Selbstverwal-

tung diskutiert und bearbeitet. Die KhSB ist darum bemüht, 

die	Repräsentanz	von	Frauen	auf	allen	Qualifikati	onsstufen	

im Wissenschaftssystem nachhaltig zu verbessern und die 

Anzahl der Wissenschaftle rinnen in Spitzenpositionen konti-

nuierlich zu erhöhen, wozu u. a. eine gezielte gendersensible 

Kar riere- und Personalentwicklung sowie eine Verbesserung 

der Vereinbarkeit von Beruf, Studium und Karriere mit Familie 

und Privatleben gehören. 

Aufgrund der angebotenen Studiengänge mit Schwerpunkt 

auf den so genannten SAGe-Fächern (Soziale Arbeit, 

Gesundheit, erziehung) liegt an der KhSB mit rund 79 % 

weiblichen Studierenden keine Unterrepräsentanz von Frauen 

auf	der	Qualifikationsstufe	Studium	vor.	Die	Akquirierung	

von Studentinnen ist deshalb kein vordergründiges gleich-

stellungspolitisches	Ziel,	wohl	aber	die	be	ständige	Reflexion	

und das Aufbrechen von Geschlechterstereotypen bei der 

Studienfachwahl. Die KhSB ist bestrebt, der Gleichsetzung 

von sozialen, gesundheitsbezogenen und pädagogischen 

(Berufs-)tätigkeiten und Weiblichkeit kritisch entgegen zu 

arbeiten, soziale Berufe für Männer inte ressanter zu machen 

und den Anteil männlicher Studierender in sozialen Studien-

gängen zu erhö hen. Dies erfolgt z. B. durch die teilnahme 

der	Hochschule	am	„Boys’	Day“	oder	durch	Etablierung	von	

Forschungsprojekten zur Chancengleichheit, z. B. das Projekt 

„Koordinierungsstelle	Männer	in	Kitas“	(gefördert	durch	

das Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und 

Jugend), dessen Koordinationsstelle an der KhSB angesiedelt 

ist. Zudem ist die hochschule bestrebt, die Akademi sierung 

ehemaliger Frauenberufe wie der Sozialen Arbeit und Bildung 

und erziehung weiter voran zutreiben und damit insbeson-

dere Frauen eine akademische laufbahn zu ermöglichen. 

Aktuell wird ein Bachelorstudiengang Soziale Gerontologie 

vorbereitet,	der	Pflegekräften,	d.	h.	insbesonde	re	Frauen,	eine	

akademische	Qualifizierungsmöglichkeit	eröffnet.	Ziel	der	

Akademisierung ist die Professionalisierung und Aufwertung 

sozialer Berufe, verbunden mit einer Verbesserung von Sta-

tus und einkommen, sowie die Begründung eigenständiger 

wissenschaftlicher Disziplinen durch theoriebildung und For-

schung. Gender- und Gleichstellungsthemen besitzen also an 

der KhSB eine große Relevanz, hinsichtlich der strukturellen 

Verankerung gleichstellungspolitischer Maßnahmen besteht 

jedoch noch entwick lungsbedarf. Die Weiterentwicklung und 

institutionalisierung von Gleichstellungsaufgaben an der KhSB 

könnte durch eine Förderung im Rahmen des Professorinnen-

programms ii wesentlich un terstützt und ausgebaut werden. 

im Folgenden werden die verschiedenen durchgeführten und 

geplanten Maßnahmen im einzelnen dargestellt und im Sinne 

einer Stärken-Schwächen-Analyse bilanziert. Vorangestellt ist 

eine Zu sammenfassung aktueller statistischer Daten.

___________
1 Bachelorstudiengänge: Soziale Arbeit, Heilpädagogik, Bildung und Erzie-

hung, Gestaltungstherapie/Klinische Kunstthe rapie und Schulische Religi-

onspädagogik. Masterstudiengänge: Klinische Soziale Arbeit, Soziale Arbeit, 

Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession (in Kooperation mit der Alice 

Salomon Hochschule und der Evangelischen Hochschule Berlin), Heilpädago-

gik und Integrierte Versorgung psychotisch erkrankter Menschen (Zusammen 

mit International Psy choanalytic University Berlin, Charité-Universitätsmedizin 

Berlin und Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf). 

2 Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin (2012): Verfassung. Amtsblatt 

04/2012, S. 1.
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1.3  DIe KhsB In zahlen

Der Frauenanteil ist an der KhSB – einer hochschule für Sozi-

alwesen – in allen Mitgliedsgruppen vergleichsweise hoch und 

beläuft	sich	aktuell	(Stand	2013)	auf	79	%	Studentinnen,	51	%	

Professo rinnen, 76 % Promovendinnen im Promotionskolleg 

sowie 60 % weibliche Verwaltungsangestellte (siehe tabelle 1).

tabelle 1: 

Frauenanteile/geschlechterverteilung nach Qualifikationsstufen3

Auch in leitungsfunktionen sowie bei der Übernahme von 

Ämtern und Beauftragungen im Rahmen der akademischen 

Selbstverwaltung sind Frauen an der KhSB zahlenmäßig stark 

vertreten. ein geringfügiger Rückgang des Frauenanteils ist 

in der entwicklung von 2011 bis 2013 zu beobachten (siehe 

tabelle 2). 

tabelle 2: 

Frauenanteile in gremien, leitungsfunktionen und bei beauftragungen

Der Frauenanteil bei den Professuren liegt seit einigen Jah-

ren	relativ	konstant	bei	rund	50	%.	Da	bei	ist	es	der	KHSB	

gelungen, den Anteil der Professorinnen kontinuierlich von 

41	%	(2001)	auf	53	%	(2013)	zu	erhöhen	(siehe	Tabelle	3	im	

Anhang). 

Der Anteil weiblicher Studierender variiert z. t. erheblich je 

nach Studiengang (siehe tabelle 4 im Anhang). in den Bache-

lorstudiengängen Bildung und erziehung sowie Gestaltthera-

pie/Klinische Kunsttherapie ist der Frauenanteil mit 90 % bzw. 

97 % besonders hoch. in den Masterstudiengän gen fällt der 

Frauenanteil insgesamt geringer als in den Bachelorstudien-

gängen aus, ist jedoch im Vergleich mit anderen Fächern und 

Hochschulen	immer	noch	sehr	hoch	(der	niedrigste	Wert	findet	

sich beim Master of Social Work mit 64 % Frauen). insgesamt 

ergibt sich daraus für die KhSB aktuell ein Studentinnenanteil 

von 79 %. 

Von 2007 bis 2013 wurden 17 Berufungsverfahren durchge-

führt. im Rahmen der Verfahren wur den 18 Professor_innen 

eingestellt,	davon	10	Frauen	(56	%).	Von	insgesamt	352	

Bewerber_innen	waren	157	Frauen	(45	%).	Von	den	91	zu	

Probevorlesungen	eingeladenen	Personen	waren	51	Frauen	

(56	%)	(siehe	Tabelle	5	im	Anhang).

___________
3 Angaben zu den Mitarbeiter_innen in VZÄ.

2013 2011
Männer Frauen Frauen (%) Frauen (%)

Studienplatzbewerber_innen (WiSe und SoSe) 306 1374 82 % 81 %
eingeschriebene Studierende (SoSe) 301 1124 79 % 80 %
Absolvent_innen (WiSe und SoSe) 61 275 82 % 79 %
Akademische Mitarbeiter_innen in Forschungsprojekten 3,5 14,5 75	% 64 %
Mitglieder des Promotionskollegs 3 10 76 % 89 %
lehrbeauftragte (WiSe 2013/14) 45 63 58	% 64 %
Professor_innen 17 18 51	% 49 %
Mitarbeiter_innen (inkl. hochschulleitung und Stabsmitarbeiter_innen) 13 18 58	% 62 %

2013 2011
Männer Frauen Frauen (%) Frauen (%)

Präsidium, Referats- und institutsleitungen, 
Akademische Ämter und Beauftragte

13 8 38 % 41 %

Gremien der Akademischen Selbstverwaltung 44 39 47 % 54	%



8  

 

 

2. GleIchstellunGsPolItIsche 
    MassnahMen unD zIele

2.1  staBIlIsIerunG unD erhöhunG Des frauenanteIls 

       BeI Den Professuren

An der KhSB beläuft sich der Anteil der Professorinnen seit 

einigen	Jahren	relativ	konstant	bei	rund	50	%,	womit	die	KHSB	

im Bundesvergleich zur Spitze gehört.4 Ziel der KhSB ist eine 

Stabili sierung bzw. ein Ausbau des Frauenanteils bei den Pro-

fessuren, so dass sich der hohe Anteil von Studentinnen besser 

im Anteil der Professorinnen widerspiegelt. Da in den nächsten 

Jahren einige Professor_innen altersbedingt aus ihrem Amt an 

der KhSB ausscheiden, bietet sich die Möglich keit, freiwerdende 

Stellen mit Frauen zu besetzen und damit den Anteil von Wis-

senschaftlerinnen in Spitzenpositionen insgesamt zu erhöhen. 

insbesondere im Feld der sozialen Berufe, das sich durch eine 

horizontale wie vertikale Segregation – auch im Wissenschafts-

bereich – auszeichnet, ist dies von besonderer Bedeutung. Das 

Kaskadenmodell5, nach dem sich die Ziele für den Frau enanteil 

einer jeden wissenschaftlichen Karrierestufe durch den Anteil der 

Frauen	auf	der	direkt	darunter	liegenden	Qualifizierungsstufe	

ergeben, bietet sich – den empfehlungen des Wissen schaftsrats 

sowie der Deutschen Forschungsgemeinschaft entsprechend – 

als Orientierungsrah men an. 

Vorhandene Maßnahmen 

– Geschlechtergerechte Berufungsverfahren 

Seit Jahren wird ein geschlechtergerechtes Auswahlverfahren 

an der KhSB durch die teilnahme der Frauen- und Gleichstel-

lungsbeauftragten an allen Berufungsverfahren und Sitzungen 

des Aka demischen Senats gewährleistet (entsprechend den 

Vorgaben	des	BerlHG,	§	59).	Die	Frauen-	und	Gleichstellungs-

beauftragte hat im Verfahren selbst eine beratende Funktion 

ohne	Stimmrecht.	In	allen	Ausschreibungstexten	werden	Frauen	

ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. Besonders bei tra-

ditionell eher männlich besetzten Bereichen und Fächern wie 

theorien, ethik, Recht und (Sozial-)Management wird darauf 

geachtet, diese mit Frauen zu besetzen, um Geschlechterstereo-

typen aufzubrechen und weibliche Vorbilder zu etablieren. 

Zudem hat die geschlechterparitätische Zusammensetzung von 

Berufungskommissionen an der KhSB eine lange tradition. Die 

ge schlechtergerechten Standards bei Berufungsverfahren sind 

jedoch kaum formalisiert und bisher stark von der individuellen 

Zusammensetzung der Berufungskommission und der Gender-

Sensibilität ihrer Mitglieder abhängig. 

Geplante Maßnahmen 

– Entwicklung geschlechtergerechter Berufungsleitlinien 

Zur Qualitätssicherung der Berufungsverfahren und zur Regelung 

der einzelnen Schritte und Ver antwortlichkeiten wie z. B. die 

Zusammensetzung	der	Berufungskommissionen,	Profilierung	

der	Stellen	(Denominationen)	und	Ausschreibungstexte,	
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Rekrutierung geeigneter Kandidatinnen etc. entwickeln hoch-

schulleitung und Akademischer Senat unter Mitwirkung der 

Frauen- und Gleich stellungsbeauftragten derzeit verbindliche 

Richtlinien für gendergerechte Berufungsverfahren, die in 

Form	einer	„Checkliste“	während	des	Berufungsverfahrens	

vorliegt. Checkliste und Richtlinie bieten die Chance, Beru-

fungsverfahren zu optimieren und zugleich transparenter und 

fairer zu gestalten und so genderbezogene Benachteiligungen 

vermeiden zu können (verantwortlich: hoch schulleitung, Aka-

demischer Senat). 

Darüber	hinaus	werden	bei	Bedarf	externe	Schulungen	für	

Mitglieder von Berufungskommissionen zum thema Gender 

und Gleichstellung angeboten, um die Gender-Sensibilität 

in Berufungsverfah ren zu erhöhen (verantwortlich: Büro der 

Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten, s. u.). 

2.2  förDerunG Des wIssenschaftlIchen nachwuchses 

       unD erhöhunG Des frauenanteIls

Die Förderung von disziplineigenen nachwuchswissenschaft-

ler_innen ist ein zentrales Ziel der KhSB. (Fach-)hochschul-

absolvent_innen werden in ihren Promotionsbestrebungen 

ausdrücklich gefördert und in der Vorbereitungs- und Umset-

zungsphase gezielt unterstützt und begleitet. hier gilt es, 

insbesondere Frauen als nachwuchswissenschaftlerinnen der 

ehemaligen Frauenberufe (wie der Sozialen Arbeit) zu fördern 

und ihnen einen Weg zur Realisierung ihrer Promotionsbe-

strebungen und somit einer wissenschaftlichen Karriere im 

(Fach-)hochschulbereich zu ebnen. Dem Phänomen des 

Verlusts	von	Frauen	von	der	einen	Qualifikationsstufe	zur	

nächsten, der ´leaky Pipeline`, wird durch die gezielte nach-

wuchsförderung aktiv vorgebeugt und entgegenge wirkt. Die 

Chancengleichheit wird verbessert und die Selbstrekrutie-

rungsrate des weiblichen, wis senschaftlichen nachwuchses 

aus den eigenen Reihen für den lehr- und Forschungsbetrieb 

er höht. 

 

Vorhandene Maßnahmen 

– Promotionskolleg 

Das Promotionskolleg der KhSB bietet seit Januar 2010 

einen strukturierten, institutionalisierten Forschungsrahmen 

für Promotionsvorhaben im Sozial-, Bildungs- und Gesund-

heitswesen. Seit 2010 nahmen insgesamt zehn Frauen und 

drei	Männer	am	Promotionskolleg	„Soziale	Professio	nen	

und Menschenrechte“ teil. Mit Mitteln aus dem Berliner 

Chancengleichheitsprogramms (BCP) konnte die KhSB drei 

Jahre	lang	(2010	-	2012)	fünf	besonders	qualifizierte	Frauen	

bei der erstel lung ihrer Doktorarbeit zusätzlich mit einem Pro-

motionsstipendium materiell absichern. Den Sti pendiatinnen 

wurde	neben	der	finanziellen	Förderung	ein	attraktives	

Forschungs-, Studien- und Coachingprogramm geboten, das 

in das Promotionsförderprogramm der KhSB integriert ist. Die 

durch das BCP geförderten Stipendiatinnen wurden durch 

das Förder- und Vernetzungsprogramm der KhSB gezielt und 

individuell unterstützt und konnten sich als nachwuchswis-

senschaftlerinnen (durch lehrerfahrung, Forschungstätigkeit, 

eigene	Publikationen	etc.)	profilieren.	Die	KHSB	konnte	eine	

Kultur der Förderung von Fachhochschulabsolventinnen 

etablieren und diese strukturell im Promotionskolleg veran-

kern. ebenfalls über das BCP wurde eine nachwuchswissen-

schaftlerin bei der erstellung ihrer Promoti on gefördert, die 

daneben das Promotionskolleg vorbereitet und mit aufgebaut 

hat und seitdem für dessen Koordination und Organisation 

zuständig ist. 

– Qualifizierungsstelle für eine Frau 

   in der Post-Doktorandinnen-Phase 

Mit einer weiteren, ebenfalls durch das BCP geförderten 

Maßnahme, unterstützt die KhSB eine nachwuchswissen-

schaftlerin in der Post-Doktorandinnen-Phase bei der Stabi-

lisierung ihrer wissenschaftlichen Karriere (laufzeit 2012 bis 

2015).	Die	durch	die	Form	einer	Gastprofessur	ermöglichte	

mehrjährige einbindung in die hochschulstruktur der KhSB 

– den lehrbetrieb, Forschungsprojekte sowie die Gremien-

arbeit	–	wurden	neue	Erfahrungs-	und	Profilierungsräume	

geschaffen, die zu einer Verbesserung der wissenschaftlichen 

Qualifikation	und	Professionali	sierung	der	Postdoktorandin	

beitragen, so dass sich ihre Chancen für eine dauerhafte 

Professur erhöhen. 

Geplante Maßnahmen 

– Förderung von Nachwuchswissenschaftlerinnen 

   durch Promotionskolleg und -stipendien 

Die KhSB hat sich auch für die Zukunft die Förderung der 

akademischen laufbahn von Frauen zum Ziel gesetzt und 

wird	sich	für	die	Qualifizierung	von	Nachwuchswissen-

schaftlerinnen für Pro fessuren an hochschulen einsetzen. 

hierzu sollen das Promotionskolleg und bereits etablierte 

Maßnahmen und Angebote erhalten sowie konzeptionell 

weiterentwickelt und verstetigt werden. Der erhalt der o. g. 

Stelle zur Organisation und Weiterentwicklung des Angebots 

des Promotions kollegs sowie die Bereitstellung von Stipen-

dienmitteln zur Förderung von Promovendinnen sind Grund-

voraussetzungen zur Gewährleistung von Kontinuität und 

Verstetigung der Förderung von nachwuchswissenschaftle-

rinnen. Aus diesem Grunde wird eine neubeantragung von 

Promotions stipendien insbesondere für Frauen (z. B. bei der 

Neuauflage	des	BCP)	sowie	eine	Akquise	von	Drittmitteln	

zur	entsprechenden	Gegenfinanzierung	angestrebt	(verant-

wortlich: Präsidium, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, 

Bereich Forschungs-/Drittmittel). 

Promovendinnen	erhalten	im	Rahmen	eines	„Co-Teaching“	

die Möglichkeit, erfahrung in der lehre zu sammeln. Sie wer-

den hierbei durch Professor_innen der KhSB begleitet und 
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unterstützt. Des Weiteren soll das Promotionskolleg für wis-

senschaftliche Mitarbeiter_innen aus den Drittmittelpro jekten 

stärker bekannt gemacht und geöffnet werden (verantwort-

lich: lehrende, Präsidium, Frau en- und Gleichstellungsbeauf-

tragte, Koordinierungsstelle Promotionskolleg). 

– Nachwuchsförderung durch Mentoring-  

   und Tutorinnen-Programme 

Qualifizierte	Studentinnen	sollen	bereits	während	des	Bachelor-

Studiums, besonders jedoch wäh rend ihres Master-Studiums, 

durch Beratungs- und Unterstützungsangebote gezielt 

gefördert so wie im Rahmen eines Mentoring-Angebots von 

Professor_innen individuell begleitet und beraten werden. 

ein hierfür noch zu konzipierendes Förderprogramm wird sie 

mit speziellen Beratungs-, Studien- und Coaching-Angeboten 

vom Bachelor- zum Master-Studium und ggf. bis hin zur Pro-

motion begleiten. im Rahmen eines zusätzlichen tutorinnen-

Programms wird die (bezahlte) Über nahme von tutorien in 

Bachelor-Studiengängen	durch	qualifizierte	Master-Studentin-

nen ermöglicht und gefördert. Zusätzlich wird die tutorinnen-

tätigkeit durch ein professorales Coaching wissen schaftlich 

und didaktisch begleitet. Studentinnen gewinnen so bereits 

erste	eigenständige	Lehrer	fahrungen	und	qualifizieren	sich	

frühzeitig für eine wissenschaftliche Karriere. Zusätzlich 

wird	eine	finanzielle	und	organisatorische	Beratung	(z.	B.	zur	

Finanzierung des Studiums durch Stipendien, Stress- und 

Zeitmanagement bei Abschlussarbeiten) bereits in diesem 

Stadium der akademischen laufbahn angeboten. Für die 

Konzeption sowie die Koordination eines Mentoring- und 

tutorinnen-Pilotprogramms (und weitere Aufgaben, s. u.) soll 

aus Mitteln des Professorinnenprogramms ii eine Koordinie-

rungsstelle	(50	%)	zur	Unterstützung	der	Frauen-	und	Gleich-

stellungsbeauftragten sowie die etablierung eines Büros der 

Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten geschaffen werden 

(verantwortlich: Präsidium, Akademischer Senat, Frauen- und 

Gleichstellungsbeauftragte). 

– Förderung in der Übergangsphase zur Promotion 

   und Abschlussförderung 

Die KhSB strebt an, die Vorbereitungsphase einer Promotion 

für Fachhochschulabsolventinnen durch gezielte Beratungs- 

und informationsangebote zu unterstützen und so den Über-

gang vom Studium oder Beruf zur Promotion zu erleichtern. 

Inhaltliche,	organisatorische	und	finanzielle	Bera	tung	werden	

weiterentwickelt und strukturell verankert. eruiert werden 

zusätzliche	Fördermöglich	keiten	zur	Anschubfinanzierung	

(z.	B.	bei	Neuauflage	des	BCP),	die	in	der	Übergangsphase	

zur	Themenfindung,	Erstellung	eines	Exposés	etc.	genutzt	

werden können. Beabsichtigt ist, diese Übergangs- bzw. 

Anschubförderung in das Konzept der Promotionsförderung 

zu integrieren. Gleichzeitig gilt es, Fördermöglichkeiten für 

die Abschlussphase der Promotion zu ermöglichen, um die 

Promovendinnen in diesem Prozess besonders zu unter-

stützen (verantwortlich: Frauen-und Gleichstellungsbüro; 

lehrende),

– Individuelle (Nachwuchs- und Karriere-)Förderung 

   für Frauen 

ergänzend zu den bereits bestehenden Angeboten des 

Promotionskollegs werden Weiterbildungs- und Coachingan-

gebote (z. B. beim Berliner Zentrum für hochschullehre oder 

anderen hochschu len) mit speziell an Frauen adressierten 

themen und Workshops als zusätzliche Fördermöglichkeit 

eruiert und interessierten zugänglich gemacht. Dazu gehö-

ren insbesondere Fortbildungs- und Coachingangebote 

zur Unterstützung von nachwuchswissenschaftlerinnen. 

nachwuchswissen schaftlerinnen, Studentinnen, Doktorandin-

nen, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, Professorinnen und 

Verwaltungsmitarbeiterinnen können durch diese Angebote 

individuell gestärkt und in ihrer Karriere gefördert werden 

(verantwortlich: Büro der Frauen- und Gleichstellungsbeauf-

tragten). 

– Personelle Unterstützung der Frauen- und Gleichstellungs-

   beauftragten und Etablierung eines Büros der Frauen-  

   und Gleichstellungsbeauftragten 

Die verschiedenen oben aufgeführten Gleichstellungsmaß-

nahmen, Projekte und Programme be dürfen einer zentralen 

Koordination und kontinuierlichen Weiterentwicklung. Zur 

Unterstützung der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten 

sollen deshalb aus Mitteln des Professorinnenpro gramms eine 

zusätzliche	Stelle	(50	%	RAZ)	geschaffen	und	ein	Büro	der	

Frauen- und Gleichstel lungsbeauftragten mit regelmäßigen 

Sprechzeiten und der notwendigen infrastruktur eingerichtet 

werden (verantwortlich: Präsidium, Akademischer Senat, 

Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte). 
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2.3  vereInBarKeIt von Beruf, stuDIuM unD KarrIere 

       MIt faMIlIe unD PrIvatleBen 

Die Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Karriere mit 

Familie bzw. Partnerschaft/Privatleben stellt in Arbeits- und 

Ausbildungsverhältnissen für viele Menschen eine große 

herausforderung dar. Diese Vereinbarkeitsleistungen sind 

jedoch Aufgaben, die traditionell in erster linie Frauen abver-

langt bzw. von ihnen übernommen wird. Die Schwierigkeit, 

Beruf und Familie zu vereinen, ist nach wie vor ein wichtiger 

Grund, der Frauen von einer (wissenschaftlichen) Karriere 

und der Übernah me bestimmter (Führungs-)Positionen abhält 

oder aber zu einem Karriereabbruch nach der Geburt des 

ersten Kindes führen kann. Bereits mit Kind ein Studium zu 

absolvieren, birgt besondere her ausforderungen. 

Vorhandene Maßnahmen 

–  Flexible Seminar- und Vorlesungszeiten 

Die Präsenzzeiten werden mit den Schulferien abgestimmt, 

in mindestens der hälfte der Schulferi en wird keine lehre 

eingeplant. Bei Wahlveranstaltungen werden unterschiedliche 

tageszeiten und Rhythmen angeboten (z. B. wöchentliche, 

14-tägige oder Block-Veranstaltungen). Die Ankün digung der 

Präsenzphasen für berufsbegleitende Studiengänge erfolgt 

ein Jahr im Voraus, so dass die Vereinbarkeit von studienbe-

dingten Präsenzzeiten mit Beruf und Familie besser gesichert 

wer den kann. Die KhSB zeichnet sich dadurch aus, dass auch 

bei individuellen Bedarfen (z. B. bei Prüfungen, Fehlzeiten 

etc.) einzellösungen gefunden werden. 

– Flexible Arbeitszeiten und -orte 

Sowohl für lehrende wie für Mitarbeiter_innen in anderen 

Bereichen	der	Hochschule	existieren	bereits	dezidierte	

Angebote,	die	Arbeitszeit	und	den	Arbeitsort	flexibel	an	die	

Vereinbarkeitsbedar fe anzupassen. So ist es möglich, lehrver-

anstaltungen nach diesen Bedarfen zeitlich zu organisie ren, 

bestimmte Prüfungen individuell zu vereinbaren etc. Für 

Mitarbeiter_innen der Verwaltung wurde eine Kernarbeitszeit 

(montags bis donnerstags 9:00 bis 16:00 Uhr; freitags 09:00 

bis	15:00	Uhr)	vereinbart.	Darüber	hinaus	wird	flexibel	von	

den Vorgesetzten auf familiäre und andere persönliche 

Belange eingegangen und entsprechende lösungen gefun-

den. Wissenschaftliche Mitarbei ter_innen in (Forschungs-)

Projekten können ihre Arbeitszeit mit den leiter_innen der 

Projekte ab stimmen. Die Überarbeitung der bestehenden 

Arbeitszeitvereinbarung wird aktuell zwischen hoch-

schulleitung und Mitarbeiter_innenvertretung beraten. 

– Familienfreundliche Hochschule 

Im	Jahr	2010	wurde	eine	Ad-hoc-Gruppe	„Familienfreundli-

che hochschule“ eingerichtet und mit der Aufgabe betraut, 

Ablaufstrukturen und die Ausstattung der KhSB auf ihre 

Familienfreundlich keit zu überprüfen und Vorschläge zur 

entwicklung und zur Optimierung sowie zum Ausbau der 

Angebote und Strukturen zu unterbreiten. im Januar 2011 

wurde eine Bedarfsanalyse an der hochschule durchgeführt, 

die die Situation der Studierenden und Mitarbeiter_innen in 

Bezug auf die Betreuung von Kindern und andere familiäre 

Verpflichtungen	(z.	B.	Pflege	von	Familienangehö	rigen)	

erhob und in einem Arbeitsbericht veröffentlichte. einige 

der damals entwickelten Vorschlä ge, wie z. B. die Anschaf-

fung von hochstühlen für die Mensa oder die Renovierung 

des	„Mini	Club“-Raums,	sind	bereits	umgesetzt	worden.	

Öffentlichkeitswirksame	und	qualitätssichernde	Maßnahmen	

wurden in die Wege geleitet. im Qualitätshandbuch werden 

die Strukturen und Ange bote der familienfreundlichen hoch-

schule aufgegriffen und Ablaufprozesse beschrieben. 

– Beratungsangebot im Hinblick auf Vereinbarkeitsfragen 

   von Familie, Studium und Beruf 

Bislang ist die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte der 

KhSB – neben ihren sonstigen Aufga ben – mit der Beratung 

bei Vereinbarkeitsfragen von Familie, Studium und Beruf 

betraut. Sie ist dafür zuständig, die Strukturen der hoch-

schule im hinblick auf ihre Familienfreundlichkeit kritisch zu 

reflektieren	und	zu	Gunsten	der	Familienfreundlichkeit	mit	

den jeweils Zuständigen der anderen Bereiche weiterzuent-

wickeln. Die Mitarbeiter_innen in den einzelnen Arbeits-

bereichen bemühen sich, bei Bedarf individuelle lösungen 

anzubieten. 

– Studieren mit Kind an der KHSB 

Die KhSB verfügt nicht über ein eigenes Kinderbetreu-

ungsangebot, gibt den eltern aber die Mög lichkeit, die 

Betreuung ihrer Kinder selbst zu organisieren. Seit 1999 

bietet	der	„Mini-Club“	in	einer	Studierendeninitiative	eine	

Unterstützungs- und entlastungsmöglichkeit für eltern, die 

an der KhSB studieren. eltern von Kindern bis zu zwei Jahren 

können bei der hochschulleitung die Fi nanzierung dieser 

Unterstützung bis zu 12 Stunden pro Monat während der 

Vorlesungszeit bean tragen. Für jede dieser Stunden erhalten 

sie sechs euro von der hochschule aus den Semester-

beiträgen der Studierenden als Unterstützung. Die Betreuung 

wird von den eltern selbstverwaltend organisiert bzw. von 

studentischen Beauftragten des Referats Kinderbetreuung im 

Studierenden parlament koordiniert. Bereits bei der Bewerbung 

um einen Studienplatz an der KhSB erhalten Bewerber_innen 

mit	Kind	und/oder	pflegebedürften	Angehörigen,	im	

Bewerbungsverfahren Punkte, die zusätzlich zur Durch-

schnittsnote des Zeugnisses gewichtet werden und dadurch 

die Aufnahmewahrscheinlichkeit erhöhen. Studierende mit 

Kind (unter 12 Jahren) können beim Referat Soziales des 

Studierendenparla ments Anträge auf Rückerstattung eines 

teils des Sachkostenbeitrages stellen. Studierende mit Kind 

werden außerdem mit ihren Präferenzen und Bedürfnissen 
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besonders	berücksichtigt	und	ha	ben	ein	„Vorwahlrecht“	

bei Seminaren, das ihnen die Anpassung des Stundenplans 

ermöglicht. 

– Modellprojekt „Vereinbarkeitslotsen Beruf und Pflege“ 

Zu	den	familiären	Aufgaben	und	Verpflichtungen,	die	es	

(insbesondere für Frauen) mit dem Beruf zu vereinbaren 

gilt,	gehört	auch	die	Pflege	von	älteren	oder	kranken	Ange-

hörigen sowie Angehöri gen mit Behinderung. Das institut 

für Soziale Gesundheit (iSG) der KhSB führt seit 2012 das 

Mo	dellprojekt	„Vereinbarkeitslotsen	Beruf	und	Pflege“	im	

landkreis Oder-Spree durch (gefördert durch das Ministerium 

für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie des landes Branden-

burg, laufzeit bis 2016). Das Projekt entwickelt Strategien 

zur	Vereinbarkeit	von	Pflege	und	Beruf	und	befördert	deren	

betriebliche implementierung z. B. in Wirtschaftsunternehmen. 

Darüber hinaus werden durch die_den Vereinbarkeitslots_in bür-

gerschaftlich engagierte Personen gewonnen und geschult, 

um vor Ort als Kontaktpersonen für Fragen der Vereinbarkeit 

von	Beruf	und	Pflege	zu	fungieren	und	beratend	tätig	zu	

werden. 

Geplante Maßnahmen 

– Implementierung eines Familienbüros und Bestellung 

   einer_eines Familienbeauftragten zur Stärkung der 

   Familienfreundlichkeit 

Die etablierung eines Familienbüros dient der intensivie-

rung und Weiterentwicklung der Familien freundlichkeit 

an der KhSB. Zur Koordinierung des Familienbüros soll 

vom Akademischen Senat ein_e Familienbeauftragte_r mit 

entsprechender entlastung von den üblichen Aufgaben 

bestellt werden. Die Koordinierung und der Ausbau des 

Unterstützungsangebots für studierende eltern, die Beratung 

von hochschulmitgliedern hinsichtlich der Vereinbarkeit von 

Familie, Studium und Beruf, die entwicklung von themen-

spezifischen	Workshop-Angeboten	für	Menschen	mit	Kind	

oder	pflegebedürftigen	Angehörigen,	eine	Informationsver-

anstaltung	zum	Thema	„Familienfreundliche	Hochschule“	

zu	Beginn	des	Studiums,	die	Mittelakquise	für	weitere	

vereinbarkeitsfördernde Projek te sowie die Zusammenarbeit 

mit Schnittstellenbereichen an der hochschule sind etwa zu 

realisie rende Aufgaben. Darüber hinaus wird ein informa-

tions-Flyer für Studierende zum thema Familien freundlichkeit 

bzw. Vereinbarkeit entwickelt und damit die Angebote der 

KHSB	im	Bereich	„Fami	lienfreundliche	Hochschule“	stärker	

bekannt gemacht (verantwortlich: Präsidium, Akademischer 

Senat, Familienbeauftragte_r). 

– Weiterentwicklung der Familienfreundlichkeit und 

   Umsetzung der Ergebnisse der Be darfsanalyse 

Anhand der ergebnisse der 2011 durchgeführten Bedarfs-

analyse werden die Rahmenbedingun gen und Strukturen an 

der KhSB zum Zwecke der Familienfreundlichkeit weiterent-

wickelt. Die vor liegenden Maßnahmenvorschläge werden 

vor deren Umsetzung mit den entsprechenden Schnitt-

stellenverantwortlichen und -bereichen (z. B. Präsidium, 

Studierendenparlament, Bibliothek etc.) geprüft, abgestimmt 

und umgesetzt (verantwortlich: Familienbeauftragte_r). 

– Erhalt und Evaluierung der Aktivitäten und Angebote 

   des Referats Kinderbetreuung des Studierendenparlaments 

Das Angebot der selbstorganisierten Kinderbetreuung unter 

den Studierenden soll aufrechterhal ten, auf seine Qualität 

und nachfrage überprüft und bei Bedarf ausgeweitet und 

modifiziert	wer	den.	Die	Raumsituation	wird	erweitert	und	

dahingehend verbessert, dass durch die nutzung von zwei 

Räumen die trennung von schlafenden und spielenden 

Kindern möglich wird (verantwortlich: Familienbeauftragte_r, 

Präsidium, Studierendenparlament). 

– Verbesserung von Infrastruktur und Rahmenbedingungen 

   für Studierende mit Kind 

Als zentraler Still- und Rückzugsraum dient zurzeit ein sehr 

kleiner und nur mit tisch, Regal und Sofa eingerichteter Sani-

tätsraum. Anstelle dieses Raumes wird aktuell ein größerer 

Still- und Ru heraum eingerichtet, der langfristig durch ein 

Familienzimmer ergänzt wird. Das Familienzimmer dient als 

Rückzugsraum für eltern und Kleinkinder, zur Überbrückung 

von Pausen und für das Zu bereiten von Mahlzeiten. neben 

Möglichkeiten zum Spielen, sich bewegen oder lesen werden 

ti sche und Sitzgelegenheiten zur Verfügung gestellt, die 

auch als Arbeitsplatz genutzt werden kön nen. Zur Gestaltung 

einer familienfreundlichen Mensa wird eine Kinderspielecke 

mit Büchern und Malutensilien vorgeschlagen. Die Anfrage 

an das Studentenwerk, Kindern unter sechs Jahren eine 

kostenlose oder vergünstigte Kindermahlzeit in der Mensa 

anzubieten, wird neu verhandelt. Der Bibliothek wird der 

Vorschlag unterbreitet, eine Kinderecke mit anregenden 

Materialien und Spielmöglichkeiten einzurichten (verant-

wortlich: Familienbeauftragte_r, Präsidium, Bibliothek, Stu-

dierendenparlament, Studentenwerk). 

– Weitere vereinbarkeitsorientierte Flexibilisierung 

   von Arbeits-/Seminarzeiten und -orten 

Die Möglichkeiten der weiteren Realisierung familien-

freundlicherer Seminarzeiten werden mit der Studienorga-

nisation und der hochschulleitung eruiert. Ziel ist es, die 

Anfangszeiten von lehrver anstaltungen noch besser auf die 

Öffnungszeiten	von	externen	Kinderbetreuungseinrichtungen	

abzustimmen und die Anzahl der Abendveranstaltungen 

auch in Zukunft möglichst gering zu hal ten. Gleichzeitig 

werden weiterhin Wahlveranstaltungen mehrfach und zu 

unterschiedlichen Zeiten bzw. in unterschiedlichen Formaten 

angeboten (z. B. als reguläres Seminar sowie als Block-

Veranstaltung). Die entwicklung sowie der Auf- und Ausbau 

von Blended-learning-Angeboten bzw. das integrieren von 
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Online-basierten Kursen in den regulären Studienbetrieb 

werden auf ihre Realisierbarkeit sowie ihren nutzen (auch 

im hinblick auf die angestrebte Familienfreundlichkeit) hin 

geprüft werden6 (verantwortlich: Präsidium, Studienorgani-

sation, Kommission für lehre und Studium). 

Zur erhöhung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie bzw. 

Work-life-Balance bei den Verwal tungsmitarbeiter_innen 

wird	neben	der	flexiblen	Arbeitszeitgestaltung	bei	Bedarf	

eine	Flexibilisie	rung	von	Arbeitsorten	ermöglicht,	so	dass	

die	Betreuung	von	Kindern	oder	die	Versorgung	pflege-

bedürftiger Familienangehöriger besser mit dem Beruf in 

einklang gebracht werden können (ver antwortlich: Präsidium, 

Mitarbeiter_innenvertretung). 

– Stabilisierung des Frauenanteils in Leitungspositionen, 

   Ämtern und Gremien 

Der Anteil von Frauen in leitungspositionen (wie Präsidium, 

Referats- und institutsleitungen, Aka demische Ämter und 

Beauftragte) lag 2013 bei 38 %. Der Anteil von weiblichen 

Mitgliedern in Gremien der Akademischen Selbstverwaltung 

betrug 47 % (tabelle 2). Die Besetzung von Gremi en und 

Ämtern, insbesondere mit leitungsfunktionen und großer 

Arbeitsbelastung (z. B. Präsidium, Kommissionsvorsitzende, 

Beauftragte u. a.) zeigt, dass nicht immer genügend Bewer-

ber_innen zur Verfügung stehen. Dies könnte u. a. daran 

liegen, dass das mit bestimmten Ämtern verbundene hohe 

Arbeitsaufkommen	mit	Familie	und	Privatleben	häufig	nur	

schwer zu vereinbaren ist – was traditionell insbesondere für 

Frauen besondere Schwierigkeiten mit sich bringt. Um die 

Gremienbe teiligung und Bereitschaft zur Übernahme von 

Ämtern und Führungsaufgaben auch bei familiä rer/privater 

Verpflichtung	zu	fördern,	wird	anhand	einer	Bedarfserhe-

bung geprüft, ob eine Be schränkung der Gremienzeiten 

auf nachmittage zielführend ist. Darüber hinaus werden 

flexiblereArbeitsmodelle	ermöglicht.	Es	wird	geprüft,	wie	

Führungspositionen und Ämter grundsätzlich at traktiver 

gestaltet werden können. Generell wird eine ausgewogene 

Work-life-Balance und die Möglichkeit, Familie bzw. Pri-

vatleben und Beruf zu vereinbaren, bei der Ausgestaltung 

von Funkti onen und Ämtern der KhSB angestrebt und auf 

eine (geschlechter-)paritätische Zusammenset zung von 

leitungsfunktionen, Ämtern und Gremien geachtet (verant-

wortlich: Präsidium, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, 

Familienbeauftragte_r, Mitarbeiter_innenvertretung). 

2.4  stärKunG unD verstetIGunG von GenDer 

       In forschunG, lehre unD weIterBIlDunG

Kirchliche hochschulen haben einen besonderen Zugang 

zur Forschung, da sie den Auftrag der Kirche, sich an der 

Gestaltung des gesellschaftlichen lebens zu beteiligen und 

zur lösung sozialer Probleme beizutragen, wahrnehmen. 

Forschung an kirchlichen hochschulen befördert eine pro-

fessionelle	soziale	Praxis	und	verbessert	ihre	Qualität,	dabei	

zeichnet sie sich durch eine werteori entierte Perspektive 

aus,	d.	h.	ethische	Reflexionen	sind	ein	wesentlicher	Teil	des	

Forschungspro zesses.7 Dabei sind christliche Gerechtigkeits-

diskurse oft auch mit Fragen von Geschlechterge rechtigkeit 

und Vielfalt verschränkt. Zudem sind Gender und soziale 

Ungleichheiten wiederkehrende Querschnittsperspektiven in 

sozi alen Berufsfeldern. Dementsprechend sind genderbezo-

gene inhalte und themen in den verschie denen Studiengän-

gen der KhSB sehr präsent, nehmen also nicht nur in der For-

schung einen ho hen Stellenwert ein. Die inhalte von lehre und 

Weiterbildung werden vor dem hintergrund der in dividuellen 

und gesellschaftlichen lebens- und Arbeitsverhältnisse von 

Frauen und Männern und mit Blick auf Gleichstellung und 

soziale	Gerechtigkeit	reflektiert	und	formuliert.	Ziel	ist	eine	

Schär fung der Wahrnehmung für die Kategorie Geschlecht, 

für die damit verbundenen sozialen Differen zen, Benachteili-

gungen	und	Herstellungsprozesse	(„Doing	Gender“)	sowie	das	

interesse daran, diesen Ungleichheiten durch sozialprofessio-

nelles handeln vorzubeugen und entgegenzuwirken. 

Vorhandene Maßnahmen 

– Gender in der Lehre 

Zur	Vermittlung	von	Gender-Kompetenz	als	Schlüsselqualifi-

kation sozialprofessionellen handelns verfolgt die KhSB eine 

Doppelstrategie von Querschnittsthematisierung und Spezia-

lisierung. im Bachelorstudiengang Soziale Arbeit wird seit 17 

Jahren	ein	Studienschwerpunkt	„Geschlechterbe	wusste	Soziale	

Arbeit“ angeboten, der auf den erwerb von Gender-Kompe-

tenz in verschiedenen handlungsfeldern der Sozialen Arbeit 

abzielt. Darüber hinaus sieht die Studien- und Prüfungsord-

nung	einen	eigenen	Modul-Baustein	„Vielfaltsbezogene	

Aspekte Sozialer Arbeit/Diversity/Gender“ für Studierende ab 

dem	5.	Semester	vor.	Der	Bachelorstudiengang	Bildung	und	

Erziehung	beinhal	tet	im	Modul	„Vielfalt	und	Inklusion“	den	

Baustein	„Geschlechterverhältnisse	als	Herausforderung	für	

Bildung und erziehung“ und der berufsbegleitende Studien-

gang	Soziale	Arbeit	hat	einen	Bau	stein	„Geschlechterbewusste	

Soziale	Arbeit“.	Der	Kooperationsstudiengang	„Master	of	

Social Work – Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession“ 

bietet	ein	Teilmodul	„Menschenrechte	und	Gen	der/Queer“	

an.	Die	internationale	Sommerakademie	„Diversity	in	the	Big	

City“, die 2013 zum zwei ten Mal an der KhSB durchgeführt 

wurde,	beinhaltet	ein	Modul	„Gender,	Queer	and	(un)usual	

living Arrangements“. Darüber hinaus kann die einführung 
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des Bachelorstudiengangs Bildung und erziehung im Winter-

semester 2007/2008 insgesamt als ein Beitrag zur Aufwertung 

eines traditio nellen Frauenberufes gesehen werden. Gleiches 

gilt	für	den	neuen	Studiengang	„Soziale	Geronto	logie“,	der	ab	

dem	Sommersemester	2015	angeboten	wird.	Hierbei	handelt	

es sich um eine Öff nung des Berufsfeldes des Frauenberufs 

„Altenpflegerin“	für	eine	akademische	Weiterentwicklung	

zur Sozialgerontologin. Darüber hinaus beinhaltet der neue 

Studiengang dezidierte lehrangebote im Bereich Gender. Dem 

lehrangebot entsprechend umfangreich sind die einschlägigen 

Kompetenzen und erfahrun gen vieler lehrender im Bereich 

Gender. So kann die KhSB etwa die bundesweit einzige 

Profes sur für Jungen- und Männerarbeit aufweisen, die einen 

wichtigen Beitrag für die Verankerung ge schlechtersensibler 

lehr- und Forschungsinhalte an der KhSB geleistet hat. Zur 

Stärkung dieser Perspektive trägt zudem die einrichtung einer 

vom Berliner Chancengleichheitsprogramm (BCP) geförderten 

Gastprofessur	„Geschlechterbewusste	Soziale	Arbeit“	bei.	Die	

Gastprofessorin unter stützt die lehre im Studienschwerpunkt 

und bietet wechselnde Seminare in den theorie-, Metho den- 

und Forschungsmodulen an. Dieses erweiterte lehrangebot 

endet mit dem ende der Förder periode der Gastprofessur 

(2012	bis	2015).8 insgesamt bestehen damit an der KhSB zwei 

Professuren	mit	expliziter	Gender-Denomination,	eine	davon	

befristet. Darüber hinaus gibt es drei weitere Professorinnen 

(darunter eine honorar professorin), die insbesondere für den 

Bereich Gender ausgewiesen sind und entsprechende lehran-

gebote	bereithalten.	Auch	ohne	die	explizite	Stellendenomi-

nation im Bereich Gender greifen Professor_innen genderbe-

zogene inhalte und themen in lehre und Forschung dezidiert 

auf. Dar über, wie stark Gender als Querschnittsdimension in 

den einzelnen Seminaren berücksichtigt wird, können jedoch 

kaum Aussagen getroffen werden. insgesamt ergibt sich ein 

Mehrbedarf in der leh re, um ein Grundlagenwissen im Bereich 

Gender in sämtlichen Studiengängen sicherstellen zu können.

 

– Kontaktdozentin für geschlechterbewusste Soziale Arbeit 

Die Kontaktdozent_innen sind hauptamtlich lehrende der 

KhSB und ermöglichen im Besonderen in der Vorbereitung und 

Begleitung	der	studienintegrierten	Praxisphase	die	kontinuierli-

che	Vernet	zung	von	Praxis	und	Theorie	im	Studium.	Die	KHSB	

verfügt	über	eine	Kontaktdozentin	für	den	Bereich	„Praxis	der	

Jugendarbeit und geschlechterbewusste Soziale Arbeit“, deren 

Aufgabe die Vorbereitung und Begleitung des praktischen 

Studiensemesters unter systematischer einbezie hung der Gen-

derperspektive ist. Sie verfügt über gute Kooperationsbezie-

hungen	zu	Praxiseinrich	tungen,	die	eine	geschlechterbewusste	

Soziale Arbeit oder heilpädagogik umsetzen. 

– Gender im Weiterbildungsprogramm 

Das Referat Weiterbildung hat mit einem Fachverband der 

Frauenarbeit	(KFB)	einen	Zertifikats	kurs	zur	Qualifizierung	von	

Frauen	in	der	Öffentlichkeits-und	Gremienarbeit	„Kompetent	

in der Öffentlichkeit“ entwickelt, aktuell wird als zusätzlicher 

neuer	Zertifikatskurs	die	Weiterbildung	„Fachkraft	für	die	

Arbeit mit Vätern“ angeboten, die die Genderaspekte aufgreift 

und	bearbeitet.	Recherchen	zu	den	Qualifikationsangeboten	

zur	Förderung	von	Frauen	bei	der	Existenzgründung	und	der	

Freiberuflichkeit	im	Bereich	der	Sozialen	Arbeit/	Heilpädagogik	

hatten das ergebnis, dass in Berlin über die ihK und Freie trä-

ger gute Unterstützungsangebote gemacht werden. Die hoch-

schule hat deshalb auf die entwicklung eigener Maßnahmen in 

diesem Bereich verzichtet. 

– Gender-Forschung und neues Institut 

Auch im Bereich Forschung spielen Gender-themen an der 

KHSB	eine	wichtige	Rolle.	Gender	wird	dabei	häufig	im	Zusam-

menwirken mit weiteren Kategorien sozialer Ungleichheit 

untersucht	und	im	Kontext	übergeordneter	Konzepte	wie	

Diversity/ Vielfalt und inklusion thematisiert. Beson ders in den 

letzten Jahren gab es verstärkte Forschungsaktivitäten in ent-

sprechenden Bereichen, u. a. zur Förderung der Vereinbarkeit 

(von	Pflege	und	Beruf),	Chancengleichheit	und	zum	Abbau	

gesellschaftlicher Diskriminierungen entlang der Kategorien 

sozialer Differenz und Ungleichheit, wie ethnizität, nationa-

lität, Religionszughörigkeit, soziale lage, Alter, Behinderung 

etc.9	Bislang	war	das	Profil	Gender-	und	Diversity-Forschung	

wenig systematisch sichtbar, es erschloss sich über den Blick 

auf die einzelnen Forschungsaktivitäten. Dabei fehlte es mitun-

ter an der Vernetzung und einer gemeinsamen Außendarstel-

lung der in diesem Bereich Forschenden. Aus diesem Grun de 

beschlossen der Akademische Senat und das Kuratorium der 

KHSB	im	Juni	2013	die	Grün	dung	eines	Instituts	„Gender	und	

Diversity	in	der	sozialen	PraxisForschung“	an	der	KHSB,	das	

nicht nur der Förderung und Vernetzung der Gender- und 

Diversity-Forscherinnen und -Forscher dient, sondern als eines 

von	nunmehr	vier	In-Instituten	auch	die	Profilbildung	und	

Außendarstel lung der hochschule in diesem Bereich stärkt. Das 

Institut	fördert	die	professionelle	Ausbildung	und	die	Reflexion	

über das christliche leitmotiv der Sozialen Gerechtigkeit. Das 

In-Institut	verfügt	zukünftig	über	eigene	finanzielle	und	perso-

nelle Ressourcen, die sich aus der einwerbung von Drittmitteln 

speisen werden. 

Geplante Maßnahmen 

– Systematische Verankerung von Genderaspekten 

   in Studiengängen und Modulen

Über die genannten Module/Bausteine hinaus sollen Gende-

raspekte und Gender-Kompetenzen in der lehre dauerhaft 

implementiert und auf alle Studiengänge ausgeweitet werden. 

Die KhSB ver folgt hier eine Doppelstrategie: Die wenig for-

malisierte Querschnittsthematisierung von Gender soll zum 

einen in Studienordnungen und Modulbeschreibungen der 

einzelnen Studiengänge systema tisch verankert und stärker 

herausgestellt werden. Dies wird durch Durchsicht und Überar-

beitung der Modulbeschreibungen in den Modulhandbüchern 
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sowie den inhaltlichen Austausch im Rahmen von Modul-

konferenzen erfolgen. lehrende sollen zudem in ihren Semi-

nar- und Vorlesungsbe schreibungen auf die Benennung von 

Genderaspekten gezielter hinweisen. Zum anderen wird die 

Querschnittsthematisierung von Gender gestärkt, indem das 

thema in weiteren Studiengängen und -bereichen formell in 

der lehrplanung festgeschrieben wird. Ziel ist es, bei der Über-

arbeitung und neuentwicklung von Studiengängen, insbeson-

dere anlässlich von (Re-)Akkreditierungen, da rauf hinzuwirken, 

dass die Vermittlung von Gender-Basiswissen sichergestellt 

wird. Bei neuausschreibungen von Professuren soll der Satz 

„Fachbezogene	Kenntnisse	im	Bereich	Gender	und	Diversity	

sind erwünscht“ hinzugefügt werden. Die Bewerber_innen 

sind im Beru fungsverfahren nach entsprechenden Kenntnissen 

zu befragen (verantwortlich: Präsidium, Kom mission für lehre 

und Studium, Berufungskommissionen, lehrende). 

– Geschlechtergerechte Vermittlung der Lehrinhalte 

Wissensvermittlung und Wissenstransfer orientieren sich an 

den vielfältigen Zugangsweisen von Frauen und Männern 

zu	Unterrichtsstoff	und	-praxis.	Methoden	und	Didaktik	der	

hochschullehre zielen auf einen bewussten Umgang mit 

dem	„heimlichen	Lehrplan“	und	der	Kategorie	Geschlecht.	

lehrende an der KhSB werden gezielt gefördert und unter-

stützt, entsprechende Kenntnisse zu erwerben und die dazu 

notwendige	Reflexionsfähigkeit	zu	entwickeln,	z.	B.	durch	die	

Bekanntma chung von Fort- und Weiterbildungsangeboten 

zum thema gendergerechte hochschuldidaktik (verantwort-

lich: Büro der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten, 

Präsidium). 

– Einrichtung einer (Gast-)Professur „Gender Studies“ 

Die einrichtung einer möglichst unbefristeten Professur für 

„Gender	Studies“	(in	Voll-	oder	Teil-Denomination)	zur	weite-

ren Verankerung und Verstetigung genderbezogener inhalte in 

lehre und Forschung wird bei der künftigen Berufungsplanung 

geprüft (verantwortlich: Präsidium, Akademi scher Senat). 

– Weiterer Aufbau des Instituts für Gender und Diversity 

   in der sozialen PraxisForschung 

Zur Bekanntmachung des neu gegründeten instituts wird 

eine Gründungsveranstaltung mit Auf takt-tagung organisiert 

und das institut über die KhSB hinaus beworben. eine eigene 

Webseite, die Gender- und Diversity-Forschungsaktivitäten an 

der	KHSB	abbildet	und	verlinkt,	befindet	sich	im	Aufbau.	Das	

institut hat sich u. a. zum Ziel gesetzt, die Vernetzung von Wis-

senschaftler_innen	sowie	Praxisvertreter_innen	an	der	KHSB	

zu	befördern	und	strebt	interne	wie	externe	Kooperatio	nen	

mit einrichtungen und Forschenden im Gender- und Diversity-

Bereich an. es sollen Arbeitsbe ziehungen mit anderen hoch-

schulen,	Universitäten	und	Praxiseinrichtungen	sowie	(inter-)

nationale Partnerschaften mit netzwerken der Frauen- und 

Geschlechterforschung geknüpft werden. Ge plant sind natio-

nale (auch hochschulinterne) sowie internationale Projekte und 

tagungen zu gender- und diversitybezogenen Fragestellungen. 

Der Aufbau des instituts wird von der hochschullei tung z. B. 

durch Deputatsermäßigung für die leitung und Bereitstellung 

von infrastruktur unter stützt. Über selbst eingeworbene 

Drittmittel kann die infrastruktur des instituts gestärkt und 

ausge baut werden (verantwortlich: Präsidium, Mitglieder des 

instituts). 

– Schulung und Sensibilisierung aller Hochschulmitglieder 

   für Gender und Gleichstellung als Querschnittsaufgabe 

   durch Weiterbildungsangebote 

Das Angebot des Referats Weiterbildung der KhSB im Bereich 

Gender wird beibehalten und ge stärkt, um weiterhin gezielte 

Weiterbildungen zu Gender-themen und der erlangung von 

Gender-Kompetenz	für	Externe	anbieten	zu	können.	Mögliche	

themenfelder sind Gender und Gleichstel lung als Querschnitts-

aufgabe	in	der	frühkindlichen	Erziehung	und	Bildung,	Pflege	

und Gesundheit sowie hochschuldidaktik. Darüber hinaus 

werden gender- und gleichstellungsbezogene Weiterbil-

dungen, die sich an alle hochschulmitglieder richten, durch 

das Büro der Frauen- und Gleichstel lungsbeauftragten bekannt 

gemacht, koordiniert und ggf. selbst organisiert. Parallel dazu 

soll unter den lehrenden und Mitarbeiter_innen der hoch-

schule eine Bedarfsanalyse zu zielgruppengerech ten Fort- und 

Weiterbildungsangeboten durchgeführt werden (verantwort-

lich: Referat Weiterbil dung, Frauen- und Gleichstellungsbüro). 

2.5  struKturelle veranKerunG von GleIchstellunG 

       an Der KhsB unD QualItätsManaGeMent

An der KhSB ist es in den letzten Jahren zu einer verstärkten 

Thematisierung,	Anerkennung	und	(sich	im	Prozess	befind-

lichen) institutionalisierung von Gleichstellungsaufgaben 

gekommen. Die strukturelle Verankerung von Gleichstellung 

gehört daher heute und zukünftig zu den zentralen Auf-

gaben der hochschule. Die KhSB versteht sich dabei als ein 

Studien- und Arbeitsort, der für alle Geschlechter attraktiv 

sein soll und auf Familienfreundlichkeit Wert legt. Sie schafft 

daher ver bindliche und dauerhafte Strukturen, die Chan-

cengleichheit	in	Bezug	auf	Studium,	beruflichen	All	tag	und	

Weiterbildung herstellen und absichern. Gleichstellung wird 

dabei als Führungs- und Querschnittsaufgabe begriffen und 

gehandhabt.	Das	beinhaltet	die	konsequente	und	nachhaltige	

Verankerung	der	Gleichstellungsziele	in	der	Profilbildung	

und in den Gremien und Regelwerken der KhSB sowie eine 

kontinuierliche Begleitung, Unterstützung und Überprüfung 

der Aufga benumsetzung durch die leitungsgremien (vgl. Kap. 

2.6).	Die	Hochschule	verpflichtet	sich	zu	einer	kontinuierlichen	

Begleitung und Überprüfung der Umset zung der vereinbarten 

Gleichstellungsziele sowie einem umfassenden Qualitätsma-

nagement unter Gleichstellungsaspekten. Gleichstellungspo-
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litische Zielvereinbarungen und deren Umsetzung ba sieren 

zudem auf einer fortlaufenden geschlechterdifferenzierten 

Datenerhebung und -auswertung.

 

Vorhandene Maßnahmen 

– Verankerung von Gleichstellung in Leitlinien 

   und Dokumenten der KHSB 

Gleichstellungsaufgaben sind bislang in einigen Basisdoku-

menten	der	Hochschule	explizit	bezo	gen	auf	die	Gleichstel-

lung der Geschlechter strukturell verankert, etwa in der Ver-

fassung. in der neuen Grundordnung, die derzeit erarbeitet 

wird, wird die Chancengleichheit der Geschlechter ausdrück-

lich als Zielformulierung der hochschule benannt. Um die 

strukturelle Verankerung und nachhaltigkeit von Gleichstel-

lung weiter zu gewährleisten, ist von der hochschulleitung 

eine	„Sat	zung	zur	Gleichstellung	der	Geschlechter“	(nach	

dem BerlhG) zu erarbeiten. in den letzten Jahren hatte die 

hochschule die strategische Ausrichtung sowie die Veran-

kerung von Gleichstellungsfragen bzw. -perspektiven eher 

subsumierend unter den Rubriken inklusion bzw. teilhabe 

gefasst.	Diese	sind	explizit	und	implizit	in	wesentliche	Strate-

gien und entwicklungen eingegangen, etwa in die inhaltliche 

Ausrichtung neuer und reakkreditierter Studiengänge, in die 

Gründung von instituten etc. Das erklärte Ziel sozialprofessi-

oneller Ausbildung an der KhSB, sich an der Gestaltung des 

gesell schaftlichen lebens zu beteiligen und zur lösung sozi-

aler Probleme beizutragen, beinhaltet auch die Auseinander-

setzung mit geschlechterbezogenen sozialen Problem- und 

Ungleichheitslagen. Auch in den Konzepten der inklusion, 

des Community Work, der Diversität, der sozialen Gesund heit 

und	der	theologisch-ethischen	Reflexion	sozialprofessionellen	

handelns sowie dem Bezug auf Menschenrechte, die an der 

KhSB allesamt einen großen Stellenwert einnehmen, sind 

Gender-	und	Gleichstellungsaspekte	explizit	und	implizit	

enthalten. Die KhSB verabschiedete außerdem im September 

2013	eine	„Richtlinie	zum	Schutz	vor	Diskrimi	nierung	und	

sexualisierter	Gewalt“10	und	etablierte	in	diesem	Kontext	als	

ein neues, vom Akademi schen Senat gewähltes Gremium, 

den Vertrauensrat, der sich aus der Frauenbeauftragten (kraft 

ihres Amtes) und drei weiteren Mitgliedern (davon zwei 

Frauen und ein Mann) zusammensetzt.

 

– Profilbildung „Familienfreundliche Hochschule" 

Zum	Profil	der	KHSB	gehört	Familienfreundlichkeit	ausdrück-

lich	dazu.	Auf	der	Webseite	findet	sich	eine	eigene	Rubrik	

„Familienfreundliche	Hochschule“,	unter	der	weiterführende	

Informationen	und	(Beratungs-)Angebote	zum	Thema	„Stu-

dieren mit Kind“ verfügbar sind. Von der Ad-hoc-Gruppe 

„Familienfreundliche	Hochschule“	wurde	ein	Flyer	zur	

Familienfreundlichkeit an der KhSB entwor fen, der derzeit 

überarbeitet wird. in das Qualitätshandbuch der KhSB wurde 

ein	Kapitel	„Familien	freundlichkeit“	aufgenommen.	

– Mit Gleichstellung befasste Gremien und Institutionen 

Gremien und Stellen, die an der KhSB mit Gleichstellungs-

aufgaben betraut sind, sind die Frauen- und Gleichstellungs-

beauftragte sowie der Frauenrat (entsprechend dem Berliner 

hochschulge setz). Der Frauenrat konstituierte sich erstmalig 

im Sommersemester 2013 und wählte die Frauen- und Gleich-

stellungsbeauftragte und ihre Stellvertreterin.11 Der Frauenrat 

verfügt über eine bera tende Funktion und setzt sich aus jeweils 

zwei gewählten weiblichen Mitgliedern aller Mitglieds gruppen 

der hochschule zusammen. Der Beschluss der Frauenförder-

richtlinien und -pläne gehört wiederum zu den Aufgaben des 

Akademischen Senats und des Kuratoriums. eine Besonderheit 

im Vergleich mit anderen Berliner hochschulen für ange-

wandte	Wissenschaften	ist	das	2013	gegründete	„Institut	für	

Gender	und	Diversity	in	der	sozialen	PraxisForschung“.	Das	

institut verfolgt als Ziel, eine stärkere Vernetzung von Wissen-

schaftler_innen aus dem Bereich Gender und Diversity und 

eine	stärkere	Sichtbarkeit	und	Profilbildung	der	KHSB	in	Bezug	

auf gender- und diversitybezogene Gleichstellung zu erreichen 

sowie zur erlangung von Chancengleich heit in Forschung, 

lehre und Weiterbildung beizutragen.  

– Informelles Frauennetzwerk der KHSB 

Seit Jahren gibt es an der KhSB ein informelles Frauennetz-

werk unter lehrenden, Promovendin nen, Verwaltungsmitar-

beiterinnen und wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen. Dabei 

handelt es sich um ein regelmäßiges treffen, zu dem alle weib-

lichen hochschulmitglieder (mit Ausnahme der Stu dierenden) 

eingeladen werden. Ziel ist es, eine Plattform zu bieten, um 

zusammenzukommen, sich auszutauschen und zu vernetzen.

 

– Qualitätssicherung durch die Frauen- und Gleichstellungs-

   beauftragte und den Frauenrat 

Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte ist verantwortlich 

für die Qualitätssicherung von Gleichstellungszielen. Sie initiiert 

und überprüft geplante Maßnahmen und koordiniert mit den 

zu ständigen Gremien sowie der hochschulleitung die Weiter-

entwicklung und Umsetzung des Gleich stellungskonzepts. Die 

Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte ist beratendes Mitglied 

des Aka demischen Senats und aller Berufungskommissionen. 

Durch die beratende und unterstützende Funktion des Frauen-

rats und die Repräsentanz aller Mit gliedsgruppen wird gewähr-

leistet,	dass	aktuelle	frauenspezifische	Themen	und	Bedürfnisse	

sowie Fragen zum thema Geschlechtergleichstellung aus den 

verschiedenen Mitgliedsgruppen im Frau enrat repräsentiert 

und kommuniziert werden und ein enger Austausch mit der 

Frauen-	und	Gleichstellungsbeauftragten	stattfindet.	Durch	die	

jeweiligen Vertreterinnen werden Meinungsbilder repräsentiert 

und ein wechselseitiger Austausch gefördert. Die etablierung 

und Konstituierung die ses Gremiums unterstützt die Frauen- 

und Gleichstellungsbeauftragten bei der Qualitätssicherung 

und nachhaltigkeit ihrer Arbeit. 
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– Meinungsbild aller Hochschulmitglieder 

Um die Belange und das Meinungsbild aller hochschul-

mitglieder zum thema Geschlechtergleich stellung an 

der KhSB zu eruieren, haben die Frauen- und Gleichstel-

lungsbeauftragte und die Mit glieder des Frauenrats im 

Wintersemester 2013 eine Online-Umfrage initiiert. Auf der 

Grundlage dieser Umfrage soll gewährleistet werden, dass 

die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte die interessen 

und Belange aller Mitgliedsgruppen der KhSB zu Fragen der 

Geschlechtergleichstel lung kennen und diese bei ihrer Arbeit 

berücksichtigen können. Darüber hinaus gewinnen Ziele und 

angestrebte Maßnahmen zum thema Geschlechtergleichstel-

lung durch die Rückmeldungen und Argumente einer breiten 

Gruppe von hochschulmitgliedern eine fundierte legitimati-

onsbasis bei der Durchsetzung dieser Ziele. Die Umfrage fun-

giert	daher	als	qualitätssicherndes	Instrument.	Eine	im	KHSB-

Gebäude	installierte	Wunsch-	und	Anregungsbox	bietet	die	

Möglichkeit, auch in Zukunft ideen und Anregungen entge-

genzunehmen und somit alle hochschulmitglieder partizipativ 

in die nachhaltige entwicklung der Geschlechtergleichstellung 

an der hochschule einzubinden. 

– Aufnahme von Gleichstellungsaspekten 

   ins Qualitätshandbuch 

Das Präsidium veröffentlichte im Sommersemester 2013 

ein Qualitätshandbuch, welches dazu beitragen soll, an der 

KHSB	Transparenz	und	Informationsflüsse	zu	verbessern,	

Verantwortlichkei ten zu dokumentieren, Qualitätskreisläufe 

sichtbar zu machen, Standards für Verfahren zu be stimmen, 

Kommunikationsräume auszuweisen und leitziele zu entwer-

fen. Gleichstellungsbezoge ne Fragen wurden darin unter dem 

Punkt	„Familienfreundliche	Hochschule“	erfasst,	jedoch	nicht	

systematisch elaboriert. 

Geplante Maßnahmen 

– Systematische Darstellung von Gleichstellung 

   im Profil der KHSB 

Die	Innen-	und	Außendarstellung	sowie	das	Profil	der	KHSB	

werden so überarbeitet, dass Gleich stellung deutlicher als 

Querschnittsaufgabe und -thema der hochschule kenntlich 

wird (verantwort lich: Präsidium, Akademischer Senat, Frauen- 

und Gleichstellungsbeauftragte, diverse Gremien). 

– Geschlechtergerechter Web-Auftritt und Sprachregelungen 

Die	KHSB	verwendet	in	allen	Veröffentlichungen	und	offiziellen	

Dokumenten bereits eine ge schlechtergerechte Sprache (in 

der Form der doppelten Benennung, z. B. Dozentinnen und 

Dozen ten). Für amtliche Dokumente und Publikationen der 

KHSB	(Homepage,	Profil,	Richtlinien,	Sat	zungen	etc.)	wird	

derzeit	eine	Modifizierung	der	Sprachregelung	diskutiert,	die	

lebensweisen jen seits der zweigeschlechtlichen Ordnung 

besser abbildet (beispielsweise durch den Gender_Gap). Für 

alle anderen, nicht-amtlichen Dokumente und Publikationen 

der KhSB (z. B. studentische Ar beiten wie Abschluss- und 

hausarbeiten, Veröffentlichungen von Forschungsergebnissen 

und Drittmittelprojekten, Gestaltung der lehre) sollen mehrere 

Optionen geschlechtergerechter Spra che – nach wissenschaft-

lichen Kriterien – ermöglicht werden. Die für Studierende 

entwickelte	Handreichung	„Praktische	Hinweise	zum	wissen-

schaftlichen Arbeiten“ wird entsprechend überar beitet und um 

eine Übersicht über verschiedene Formen geschlechtergerech-

ter Sprache ergänzt (verantwortlich: Präsidium, Akademischer 

Senat, Kuratorium). 

– Evaluation und Weiterentwicklung 

   des Gleichstellungskonzepts 

Das vorliegende Gleichstellungskonzept wird kontinuierlich 

evaluiert, weiterentwickelt und ausge baut, so dass weitere 

Kategorien sozialer Differenz und Ungleichheit, wie z. B. eth-

nizität, nationali tät, Religionszughörigkeit, soziale lage, Alter, 

Behinderung	etc.	Berücksichtigung	finden	(verant	wortlich:	

Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, Präsidium, Akademi-

scher Senat). 

– Implementierung von Gleichstellung 

   in das Qualitätsmanagement der Hochschule 

Die Ziele, der Maßnahmenkatalog sowie die Prozesse, die zur 

Geschlechtergleichstellung beitra gen, werden im Qualitäts-

management der KhSB beschrieben und im Sinne des Gender 

Mainstreaming transparent und nachvollziehbar gemacht 

(verantwortlich: Präsidium). 

– Überarbeitung des Qualitätshandbuches 

Zur erhöhung der Chancengleichheit für Frauen bei neu-

einstellungen werden geschlechtersensib le leitlinien für 

einstellungsgespräche und Berufungsverfahren entwickelt 

und in einem leitfaden zusammengefasst. Die unter Punkt 

2.1 genannten Kriterien und Abläufe werden in einer neuen 

Auflage	des	Qualitätshandbuchs	berücksichtigt	und	die	bereits	

bestehende Beschreibung des Ab laufprozesses eines Beru-

fungsverfahrens überarbeitet. Durch die Formalisierung und 

schriftliche	Fixierung	solcher	Kriterien	und	Prozesse	wird	ein	

instrument geschaffen, welches ermöglicht, die Berücksichti-

gung von gendersensiblen Kriterien bei neueinstellungen und 

Berufungen zu überprü fen und zu gewährleisten und somit 

transparenz und Chancengleichheit zu erhöhen (verantwort-

lich: Präsidium, Akademischer Senat). 

– Geschlechterbezogene Datenanalyse 

   und Gleichstellungscontrolling 

Monitoring, Analyse und Auswertung der gleichstellungsrele-

vanten Daten und Aktivitäten sind teil der Qualitätssicherung. 

Das beinhaltet eine regelmäßige Situationsanalyse aufgrund 

übersichtlich	dargestellter	geschlechtsspezifischer	Daten	zu	

den	Frauenanteilen	in	allen	Bereichen	und	auf	allen	Qualifi-

kationsstufen.	Eine	geschlechtsspezifische	Datenerfassung	
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und -analyse wurde an der KhSB bislang in unregelmäßigen 

Abständen und nicht an einer zentralen Stelle durchgeführt. 

in Zukunft führt die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte 

in Kooperation mit der hochschulleitung die kontinuierliche 

geschlechterbezogene Datenanalyse fort und dokumentiert 

und interpretiert die entwicklung der Frauenanteile bei 

Mitarbeiter_innen in Verwaltung und lehre sowie bei den 

Stu dierenden der verschiedenen Studiengänge. Auf der 

Grundlage dieser Daten werden Zielformulie rungen bezüglich 

der erhöhung der Frauenanteile getroffen und deren Umset-

zung kontinuierlich überprüft. es wird datenschutzrechtlich 

geprüft, zukünftig den Anteil von Studierenden mit Kind oder 

pflegebedürftigen	Angehörigen	bei	der	Erstimmatrikulation	

und im Verlauf des Studiums standardmäßig zu erfassen (ver-

antwortlich: Frauen- und Gleichstellungsbüro, Präsidium). 

– Transparenz und Öffentlichkeitsarbeit 

Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte ist bestrebt, 

bei der Arbeit nachhaltigkeit und transpa renz durch Doku-

mentation und evaluation der Arbeit und der ergebnisse zu 

gewährleisten. Das Gleichstellungskonzept und umgesetzte 

sowie umzusetzende Maßnahmen werden bekannt ge macht 

und öffentlichkeitswirksam aufbereitet. hierzu werden ver-

schiedene Medien und informati onskanäle, wie beispielsweise 

Pressemitteilungen, internet und intranet, Flyer, Poster, Aus-

hänge und infostände sowie der Austausch mit allen Mitglieds-

gruppen, z. B. durch Frauenrat, informelles Frauennetzwerk 

und	weitere	Gremien,	genutzt.	Die	Rubrik	„Familienfreundliche	

hochschule“ auf der homepage der KhSB wird inhaltlich 

überarbeitet und erweitert. Zusätzlich wird eine weitere Rubrik 

„Gleichstellung“	auf	der	Homepage	der	KHSB	eingerichtet,	die	

informationen rund um Gleichstellungsmaßnahmen der hoch-

schule enthält. insgesamt werden damit Gleichstellungsfragen 

stärker	gewichtet	und	sichtbar	gemacht	und	die	Profilbildung	

der hochschule im Bereich Gender und Diversity weiter 

gestärkt (verantwortlich: Frauen- und Gleichstellungsbeauf-

tragte, Fami lienbeauftragte_r, Präsidium). 

___________ 
4 Vgl. CEWS (2013):Hochschulranking nach Gleichstellungsaspekten, S. 59. 

5 Vgl. Wissenschaftsrat (2007): Empfehlung zur Chancengleichheit von 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Berlin, S. 36. So soll sich z. B. der 

Anteil der Professorinnen am Frauenanteil der abgeschlossenen Promotionen 

orientie ren. Da die Fachhochschulen über kein eigenständiges Promotions-

recht verfügen, wird die Ebene der Promotionen hier vernachlässigt. Auch das 

CEWS-Hochschulranking nach Gleichstellungsaspekten setzt nicht die jeweils 

niedrigere Qua lifikationsstufe, sondern generell Studierende als Bezugsgröße 

an (vgl. CEWS 2013, S. 6f).

6 Die Erfahrung zeigt allerdings, dass ein großer Teil der KHSB-Studierenden 

in berufsbegleitenden Studiengängen die Unterrichtspräsenz – gegenüber 

online-basiertem Lernen – als Chance für den akademischen Austausch und 

die persönliche Interaktion mit Kommiliton_innen und Lehrenden betrachten, 

so dass an dieser Stelle abgewogen werden muss, ob und wie weit online-

basiertes Lernen tatsächlich „familienfreundlicher“ ist. 

7 Vgl. Fröhlich-Gildehoff, Klaus (2012): Chancen und Grenzen der Forschung

(-sbedingungen) an kirchlichen Hochschulen für angewandte Wissenschaften. 

In: Rektorenkonferenz kirchlicher Fachhochschulen (Hrsg.): Forschung trifft

8 Bei den Studierenden besteht großes Interesse an diesen Themen, was sich 

in einer starken Nachfrage der Seminare sowie dem anhaltenden Interesse am 

Studienschwerpunkt „Geschlechterbewusste Soziale Arbeit“ widerspiegelt.

9 Stellvertretend seien hier folgende Forschungsprojekte genannt: die Koordi-

nationsstelle „Männer in Kitas“ (Prof. Dr. Höyng), die empirische Verlaufsstudie 

„Lebensentwürfe und biografische Übergänge: Entwicklung einer Typologie 

zu Heirat und Migration zwischen der Türkei und Deutschland“ (Prof. 

Dr. Straßburger), das partizipative Forschungsprojekt „Inter-Trans-Queer-

Jugendliche-Online“ zur Verbesserung der Lebenswelten von inter- und trans-

geschlechtlichen sowie genderqueeren Jugendlichen in Deutschland“ 

(Prof. Dr. Focks/ Prof. Dr. Nachtigall), die Evaluation von interkulturellen und 

interreligiösen Trainings „Leben und Lernen in Vielfalt“ in Berliner Schulen 

(Prof. Dr. Jungk/ Prof. Dr. Nachtigall), die formative Evaluation und Gender-

schulungen zur Praxisbegleitung in Kindertagesstätten „Lernort Praxis“ 

(Prof. Dr. Höyng), das Modellprojekt „Vereinbarkeitslotsen“ zur Verbesserung 

der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege (Prof. Dr. Zimmermann/ Prof. Dr. 

Ortmann) sowie die Begleitforschung des Pilotprojekts „Jetzt Mal Anders – 

Ohne Gewalt klarkommen“ des Caritasverbands für das Erzbistum Berlin e. V., 

dessen Anliegen die Beratung, Unterstützung und Hilfe bei der Beendigung 

jeglicher Formen von Häuslicher Gewalt zwischen (Ehe-)Partner_innen sowie 

gegenüber den eigenen Kindern ist (Prof. Dr. Ortmann/ Prof. Dr. Zimmermann).

10 Mitteilungsblatt Nr. 15–2013 (siehe Anhang).

11 Davor wurde die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte durch den 

Akademischen Senat beauftragt.
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a1  üBersIcht Der GePlanten GleIchstellunGsPolItIschen MassnahMen 

Handlungsfeld/geplante Maßnahme Verantwortlichkeit Zielgruppe

2.1 Stabilisierung und Erhöhung des Frauenanteils bei den Professuren

entwicklung geschlechtergerechter 
Berufungsleitlinien

Präsidium, 
Akademischer Senat

Bewerberinnen 
Berufungsverfahren

2.3 Vereinbarkeit von Beruf, Studium und Karriere mit Familie und Privatleben

implementierung eines Familienbüros 
und Bestellung einer/eines Familien-

beauftragten zur Stärkung der 
Familienfreundlichkeit

Familienbeauftragte_r Eltern	und	Pflegende	an	der	KHSB

Weiterentwicklung der 
Familienfreundlichkeit und 

Umsetzung der ergebnisse der 
Bedarfsanalyse

Familienbeauftragte_r, 
Präsidium, Studierendenparlament

Eltern	und	Pflegende	
aus allen Statusgruppen

erhalt und evaluierung der 
Aktivitäten und Angebote des 
Referats Kinderbetreuung des 

Studierendenparlaments

Familienbeauftragte_r, 
Präsidium, Bibliothek, 

Studierendenparlament, 
Studentenwerk

Studierende mit Kind

Verbesserung von infrastruktur 
und Rahmenbedingungen für 

Studierende mit Kind

Präsidium, Studienorganisation, 
Kommission für lehre 

und Studium
Studierende mit Kind

Weitere vereinbarkeitsorientierte 
Flexibilisierung	von	Arbeits-/	
Seminarzeiten und -orten

Präsidium, 
Mitarbeiter_innenvertretung

Eltern	und	Pflegende	
aus allen Statusgruppen

Stabilisierung des Frauenanteils 
in leitungspositionen, Ämtern 

und Gremien

Präsidium, Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragte, 

Familienbeauftrag-te_r, Mitarbeiter_
innenvertretung

Professorinnen

2.2 Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und Erhöhung des Frauenanteils

Förderung von nachwuchs-
wissenschaftlerinnen durch 

Promotionskolleg und 
-stipendien

lehrende, Präsidium, Frauen- 
und Gleichstellungsbeauftragte, 
Koordinierungsstelle Promotions-

kolleg, Bereich Forschungs-/ Drittmittel

nachwuchswissenschaftlerinnen, 
Promovendinnen

nachwuchsförderung durch 
Mentoring- und tutorinnen-

Programme

Präsidium, Akademischer 
Senat, Frauen- und 

Gleichstellungsbeauftragte

Bachelor- und Master-Studentinnen

Förderung in der Übergangsphase zur 
Promotion und Abschlussförderung

Frauen- und 
Gleichstellungsbüro; lehrende

Fachhochschulabsolventinnen, 
Promovendinnen

individuelle (nachwuchs- und 
Karriere-)Förderung für Frauen

Büro der Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragten

nachwuchswissenschaftlerinnen, 
Studentinnen, Doktorandinnen, 

wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, 
Professorinnen und Verwaltungsmitarbeiterinnen

Personelle Unterstützung der 
Frauen- und Gleichstellungs-
beauftragten und etablierung 
eines Büros der Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragten

Präsidium, Akademischer 
Senat, Frauen- und 

Gleichstellungsbeauftragte

nachwuchswissenschaftlerinnen, 
Studentinnen, Doktorandinnen, 

wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, 
Professorinnen und 

Verwaltungsmitarbeiterinnen
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Handlungsfeld/geplante Maßnahme Verantwortlichkeit Zielgruppe

2.5 Strukturelle Verankerung von Gleichstellung an der KHSB und Qualitätsmanagement

Systematische Darstellung von 
Gleichstellung	im	Profil	der	KHSB

Präsidium, Akademischer 
Senat, Frauen- und 

Gleichstellungsbeauftragte, 
diverse Gremien

hochschulmitglieder 
aus allen Statusgruppen, 

(Studienplatz-) Bewerber_innen

Geschlechtergerechter 
Web-Auftritt und 
Sprachregelungen

Präsidium, 
Akademischer Senat, 

Kuratorium

hochschulmitglieder 
aus allen Statusgruppen, 

(Studienplatz-) Bewerber_innen

evaluation und 
Weiterentwicklung des 
Gleichstellungskonzepts

Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragte, 

Präsidium, Akademischer Senat

hochschulmitglieder 
aus allen Statusgruppen

implementierung von Gleichstellung 
in das Qualitätsmanagement der 

hochschule
Präsidium

hochschulmitglieder 
aus allen Statusgruppen

Überarbeitung des 
Qualitätshandbuches

Präsidium, 
Akademischer Senat

hochschulmitglieder 
aus allen Statusgruppen

Geschlechterbezogene Datenanalyse 
und Gleichstellungscontrolling

Frauen- und Gleichstellungsbüro, 
Präsidium

hochschulmitglieder a
us allen Statusgruppen

transparenz und 
Öffentlichkeitsarbeit

Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragte, 

Familienbeauftragte_r, Präsidium

hochschulmitglieder aus allen Statusgruppen, 
(Studienplatz-) Bewerber_innen, 

Alumni,	Externe

2.4 Stärkung und Verstetigung von Gender in Forschung, Lehre und Weiterbildung

Systematische Verankerung 
von Genderaspekten 

in Studiengängen 
und Modulen

Präsidium, Kommission 
für lehre und Studium, 

Berufungskommissionen, 
lehrende

lehrende, 
Studierende, Bewerber_innen 

Berufungsverfahren

Geschlechtergerechte 
Vermittlung der lehrinhalte

Büro der Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragten, 

Präsidium
lehrende

einrichtung einer 
(Gast-)Professur	„Gender	Studies"

Präsidium, 
Akademischer Senat

Studierende

Weiterer Aufbau des instituts 
für Gender und Diversity in der 
sozialen	PraxisForschungn

Präsidium, 
Mitglieder des instituts

Wissenschaftler_innen, 
Praxisvertreter_innen

Schulung und Sensibilisierung 
aller hochschulmitglieder für 

Gender und Gleichstellung als 
Querschnittsaufgabe durch 
Weiterbildungsangebote

Referat Weiterbildung, 
Frauen- und Gleichstellungsbüro

hochschulmitglieder 
aus allen Statusgruppen
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tabelle 3: 

entwicklung des Frauenanteils bei den Professuren (2001 bis 2013)

tabelle 4: 

Frauenanteile in den verschiedenen studiengängen (2013 & 2011)

a2  taBellen zur GeschlechterverteIlunG an Der KhsB In Den verschIeDenen 
      MItGlIeDsGruPPen unD funKtIonen 

Jahr Gesamt Frauen Frauenanteil

2001 29 12 41 %

2004 27 13 48 %

2007 33 16 48 %

2010 38 19 50	%

2013 35 18 51	%

SoSe 2013 SoSe 2011

Gesamt Frauen Frauen-
anteil

Gesamt Frauen Frauen-
anteil

Bachelorstudiengänge

Soziale Arbeit 490 372 76 % 485 375 77 %

Soziale Arbeit berufsbegleitend 121 82 68 % 112 77 69 %

heilpädagogik 212 171 81 % 224 194 87 %

heilpädagogik berufsbegleitend 3 1 33 % 22 20 91 %

Bildung und erziehung 144 130 90 % 149 131 88 %

Bildung und erziehung 
berufsintegrierend

19 13 68 % 18 12 67 %

Schulische Religionspädagogik 25 19 76 % 30 23 77 %

Gestaltungstherapie/ 
Klinische Kunsttherapie

62 60 97 % 21 20 95	%

Masterstudiengänge

Soziale Arbeit 235 189 80 % 175 131 75	%

heilpädagogik 48 42 88 % 37 30 81 %

Klinische Sozialarbeit 44 31 70 % 28 24 86 %

Master of Social Work 22 14 64 % 17 11 65	%

Gesamt 1546 1297 84 % 1318 1048 80  %
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tabelle 5: 

berufungsverfahren (2007 bis 2013)

___________ 
1 Die Stelle wurde auf zwei Personen aufgeteilt.

Nr. Stellenaus-
schreibung

Bewerberinnen Anteil 
Bewerberinnen

Frauenanteil Einladung 
zur Probevorlesung

Berufung

1 2007 2 20 % 50	% w/m1

2 2007 17 63 % 83 % w

3 2007 16 48 % 63 % w

4 2007 4 27 % 20 % w

5 2007 4 27 % 50	% w

6 2008 7 44 % 50	% w

7 2008 5 26 % 50	% m

8 2009 0 0 % 0 % m

9 2009 9 39 % 75	% m

10 2009 8 32 % 33 % m

11 2009 9 64 % 60 % m

12 2011 12 43 % 50	% w

13 2011 18 82 % 100 % w

14 2011 6 30 % 40 % m

15 2012 20 54	% 67 % w

16 2013 16 50	% 57	% m

17 2013 4 27 % 40 % w
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